
 
Gemeinde Hohendubrau 
Hauptstr. 23 
02906 Hohendubrau 
-Träger der Kindertagestätte Hohendubrau- 

(Abenteuerschloss Gebelzig, Kinderhaus Weiki, Hort Gebelzig) 

 
 

Interne Veröffentlichungen, Fotos, Druckmedien, 
Veröffentlichung von Druckmedien im Internet 
 
 

Einwilligungserklärung 
Die Einwilligung ist freiwillig. Sie kann ohne Angaben von Gründen verweigert und für die Zukunft ebenfalls 
ohne Angaben von Gründen widerrufen werden. 

 
Ich/wir willige/n ein das für mein/unser Kind, im Rahmen der nachfolgend aufgeführten Punkte, Fotos gemacht und 
verarbeitet werden dürfen. 
 
Name/Vorname des Kindes:    ……………………………………………………................................... 
 
Geburtsdatum:      ……………………………….. 
 
Name / Vorname des/der Personensorgeberechtigten 
 
……......................................................................................................................................................................................... 

 
1. Um mir/uns und anderen Personensorgeberechtigten Einblick in das Alltagsleben und in die Aktivitäten der 

Kindertageseinrichtung zu geben, willige/ n  ich/ wir ein, dass zu diesem Zwecke angefertigte Fotos in Form von 
 

▢ Collagen      ▢ Konzeption 

▢ (digitale) Bilderrahmen     ▢ Flyer 

▢ Chroniken      ▢ Portfolios 

▢ ……………………….... 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

in der Einrichtung ausgelegt bzw. aufgehängt werden dürfen. 

 
2. Ich/ wir willige/ n ein, dass Fotos von meinem/ unserem Kind anderen Personensorgeberechtigten in Form von 

 

▢ Collagen      ▢ in Portfolios 

▢ Fotobüchern      ▢ ……………………………. 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

ausgehändigt werden. 

 

3. Ich/ wir willige/ n ein, dass im Zusammenhang mit Veranstaltungen der Kindertageseinrichtung Fotos (Feste, 

Aktionen, Projekte) in folgenden Druckmedien, grundsätzlich erfolgt hier eine Veröffentlichung ohne 

Namensnennung, 

▢ örtliche Presse     ▢ Amtsblatt der Gemeinde 

▢ Homepage der Gemeinde     ▢ Homepage der Kindertageseinrichtung 

▢ …………………………….. 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

veröffentlicht werden. 

Ich bin darüber informiert worden, dass die Veröffentlichung von Bildern anderer Personen ohne deren Zustimmung 

Schadensersatzansprüche auslösen kann. Insbesondere ist die Veröffentlichung im Internet unzulässig. Jeder 

Bürger/jede Bürgerin ist zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Fotos „Dritter“, im Sinne des Datenschutzrechtes, 

verpflichtet. 

Hinweis: Zeitungen, aber auch die anderen Druckmedien, können auch im Internet eingesehen und von dort heruntergeladen werden. Auf im Internet 

veröffentlichte Informationen und Bilder kann weltweit zugegriffen werden und sie können von jedermann heruntergeladen, gespeichert und mit anderen 

Daten zusammengeführt werden. Einmal im Internet veröffentliche Informationen lassen sich nicht mehr entfernen. 

 

…………………………………………… ………………………………………………………………………………………... 

Ort, Datum    Unterschrift  Personensorgeberechtigte/ r 


